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Rundschreiben Nr. 1/2007 
An alle Betriebe des Baugewerbes in Berlin 
 
1.  Sozialkassenbeiträge 2007 
2.  Änderungen im BRTV 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 1. Sozialkassenbeiträge 2007 

 
Entwicklung und 
Aufteilung der 
Sozialkassenbeiträge 

Die Sozialkassenbeiträge im Jahr 2007 bleiben im Vergleich zum Vorjahr 
unverändert. 
 
Die Entwicklung und Aufteilung der Sozialkassenbeiträge (Beitragssätze 
in % der Bruttolohnsumme) im Einzelnen entnehmen Sie bitte der 
folgenden Tabelle: 
 
Beitragssätze in % der 
Bruttolohnsumme 

2005 
ab 01.01. 

2006 
ab 01.01. 

2007 
ab 01.01. 

Urlaub 15,10 14,70 14,70 

Lohnausgleich 0,70 - - 

Berufsbildung 1,65 1,65 1,65 

Sozialaufwand 7,15 7,05 7,05 

Beitrag für Berlin-Ost 24,60 23,40 23,40 
Zusatzversorgung 2,00 2,00 2,00 

Beitrag für Berlin-West 26,60 25,40 25,40 
  
 2. Änderungen im BRTV 

 
Änderungen im BRTV 
wegen Saison-Kug 
 
 
 
 
Resturlaub ohne 
Urlaubsvergütung 
 

Per 01.06.2006 sind Änderungen im BRTV wirksam geworden, die mit der 
Einführung des Saison-Kug zusammenhängen. Die für das Urlaubs-
verfahren relevanten Teile des BRTV in der neuesten Fassung sind 
diesem Rundschreiben beigelegt und können unter www.sozialkasse-
berlin.de als PDF-Datei herunter geladen werden.  
 
Hinweisen möchten wir auf eine Änderung im § 8 Nr. 3.2 BRTV, nach der 
die vorrangige Gewährung des Resturlaubes nicht erfolgen muss, wenn für 
den Resturlaub keine Urlaubsvergütung erworben wurde. Ein solcher Fall 
kann u. a. für Langzeitkranke eintreten, die zwar einen zeitlichen Urlaubs-
anspruch aber keinen Vergütungsanspruch erworben haben.  
 
Sofern Sie in einem begründeten Fall von der Vorrangregelung für Rest-
urlaub abweichen wollen, wenden Sie sich bitte an unsere 
Mitarbeiterinnen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre 
SOZIALKASSE DES BERLINER BAUGEWERBES 
Geschäftsführung 
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Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe 

(BRTV) 
vom 4. Juli 2002 

in der Fassung vom 19. Mai 2006 
 

 - Auszug -  
Arbeitszeit, Wegekostenerstattung 

Urlaub 
 
 

Zwischen dem 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V., 

Kronenstraße 55 - 58, 10117 Berlin, 
dem 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., 
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin, 

und der 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt a. M., 

 
wird folgender Tarifvertrag geschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Räumlicher Geltungsbereich: Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Betrieblicher Geltungsbereich: Betriebe des Baugewerbes. Das sind alle Betriebe, die unter einen der 
nachfolgenden Abschnitte I bis IV fallen. 
 

Abschnitt I 
Betriebe, die nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätigkeiten geprägten Zweckbestimmung und nach ihrer 
betrieblichen Einrichtung gewerblich Bauten aller Art erstellen. 
 

Abschnitt II 
Betriebe, die, soweit nicht bereits unter Abschnitt I erfasst, nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätigkeiten 
geprägten Zweckbestimmung und nach ihrer betrieblichen Einrichtung gewerblich bauliche Leistungen erbringen, 
die - mit oder ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen - der Erstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, 
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. 

 
Abschnitt III 

Betriebe, die, soweit nicht bereits unter Abschnitt I oder II erfasst, nach ihrer durch die Art der betrieblichen Tätig-
keiten geprägten Zweckbestimmung und nach ihrer betrieblichen Einrichtung - mit oder ohne Lieferung von 
Stoffen oder Bauteilen - gewerblich sonstige bauliche Leistungen erbringen. 
 

Abschnitt IV 
Betriebe, in denen die nachstehend aufgeführten Arbeiten ausgeführt werden: 
 
1. Aufstellen von Gerüsten und Bauaufzügen; 
2. Bauten- und Eisenschutzarbeiten; 
3. technische Dämm-(Isolier-)Arbeiten, insbesondere solche an technischen Anlagen, soweit nicht unter 

Abschnitt II oder III erfasst, einschließlich von Dämm-(Isolier-)Arbeiten an und auf Land-, Luft- und 
Wasserfahrzeugen. 

4. Erfasst werden auch solche Betriebe, die im Rahmen eines mit einem oder mehreren Betrieben des Bau-
gewerbes bestehenden Zusammenschlusses - unbeschadet der gewählten Rechtsform - für die ange-
schlossenen Betriebe des Baugewerbes entweder ausschließlich oder überwiegend die kaufmännische 
Verwaltung, den Vertrieb, Planungsarbeiten, Laborarbeiten oder Prüfarbeiten übernehmen oder aus-
schließlich oder in nicht unerheblichem Umfang (zumindest zu einem Viertel der betrieblichen Arbeitszeit) 
den Bauhof und / oder die Werkstatt betreiben, soweit diese Betriebe nicht von einem spezielleren Tarif-
vertrag erfasst werden. 
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Abschnitt V 
Zu den in den Abschnitten I bis III genannten Betrieben gehören z. B. diejenigen, in denen Arbeiten der nach-
stehend aufgeführten Art ausgeführt werden: 
 
1. Abdichtungsarbeiten gegen Feuchtigkeit; 
2. Aptierungs- und Drainierungsarbeiten, wie das Entwässern von Grundstücken und urbar zu machenden 

Bodenflächen einschließlich der Grabenräumungs- und Faschinierungsarbeiten, des Verlegens von 
Drainagerohrleitungen sowie des Herstellens von Vorflut- und Schleusenanlagen; 

3. Asbestsanierungsarbeiten an Bauwerken und Bauwerksteilen (z. B. Entfernen, Verfestigen, Beschichten 
von Asbestprodukten); 

4. Bautrocknungsarbeiten, d. h. Arbeiten, die unter Einwirkung auf das Gefüge des Mauerwerks der Ent-
feuchtung dienen, auch unter Verwendung von Kunststoffen oder chemischen Mitteln sowie durch Einbau 
von Kondensatoren; 

5. Beton-, Stahlbetonarbeiten einschließlich Betonschutz- und Betonsanierungsarbeiten sowie Armierungs-
arbeiten; 

6. Bohrarbeiten; 
7. Brunnenbauarbeiten; 
8. chemische Bodenverfestigungen; 
9. Dämm-(Isolier-)Arbeiten (z. B. Wärme-, Kälte-, Schallschutz-, Schallschluck-, Schallverbesserungs-, 

Schallveredelungsarbeiten) einschließlich Anbringung von Unterkonstruktionen; 
10. Erdbewegungsarbeiten (Wegebau-, Meliorations-, Landgewinnungs-, Deichbauarbeiten, Wildbach- und 

Lawinenverbau, Sportanlagenbau sowie Errichtung von Schallschutzwällen und Seitenbefestigungen an 
Verkehrswegen); 

11. Estricharbeiten (unter Verwendung von Zement, Asphalt, Anhydrit, Magnesit, Gips, Kunststoffen oder 
ähnlichen Stoffen); 

12. Fassadenbauarbeiten; 
13. Fertigbauarbeiten: Einbauen oder Zusammenfügen von Fertigbauteilen zur Erstellung, Instandsetzung, 

Instandhaltung oder Änderung von Bauwerken; ferner das Herstellen von Fertigbauteilen, wenn diese zum 
überwiegenden Teil durch den Betrieb, einen anderen Betrieb desselben Unternehmens oder innerhalb 
von Unternehmenszusammenschlüssen - unbeschadet der gewählten Rechtsform - durch den Betrieb 
mindestens eines beteiligten Gesellschafters zusammengefügt oder eingebaut werden; 

14. Feuerungs- und Ofenbauarbeiten; 
15. Fliesen-, Platten- und Mosaik-Ansetz- und Verlegearbeiten; 
16. Fugarbeiten an Bauwerken, insbesondere Verfugung von Verblendmauerwerk und von Anschlüssen 

zwischen Einbauteilen und Mauerwerk sowie dauerelastische und dauerplastische Verfugungen aller Art; 
17. Glasstahlbetonarbeiten sowie Vermauern und Verlegen von Glasbausteinen; 
18. Gleisbauarbeiten; 
19. Herstellen von nicht lagerfähigen Baustoffen, wie Beton- und Mörtelmischungen (Transportbeton und 

Fertigmörtel), wenn mit dem überwiegenden Teil der hergestellten Baustoffe die Baustellen des 
herstellenden Betriebes, eines anderen Betriebes desselben Unternehmens oder innerhalb von Unter-
nehmenszusammenschlüssen - unbeschadet der gewählten Rechtsform - die Baustellen des Betriebes 
mindestens eines beteiligten Gesellschafters versorgt werden; 

20. Hochbauarbeiten; 
21. Holzschutzarbeiten an Bauteilen; 
22. Kanalbau-(Sielbau-)Arbeiten; 
23. Maurerarbeiten; 
24. Rammarbeiten; 
25. Rohrleitungsbau-, Rohrleitungstiefbau-, Kabelleitungstiefbauarbeiten und Bodendurchpressungen; 
26. Schachtbau- und Tunnelbauarbeiten; 
27. Schalungsarbeiten; 
28. Schornsteinbauarbeiten; 
29. Spreng-, Abbruch- und Enttrümmerungsarbeiten; 
30. Stahlbiege- und -flechtarbeiten, soweit sie zur Erbringung anderer baulicher Leistungen des Betriebes 

ausgeführt werden; 
31. Stakerarbeiten; 
32. Straßenbauarbeiten (Stein-, Asphalt-, Beton-, Schwarzstraßenbauarbeiten, Fahrbahnmarkierungsarbeiten, 

ferner Herstellen und Aufbereiten des Mischgutes, sofern mit dem überwiegenden Teil des Mischgutes der 
Betrieb, ein anderer Betrieb desselben Unternehmens oder innerhalb von Unternehmenszusammen-
schlüssen - unbeschadet der gewählten Rechtsform - der Betrieb mindestens eines beteiligten Gesell-
schafters versorgt wird) sowie Pflasterarbeiten aller Art; 

33. Straßenwalzarbeiten; 
34. Stuck-, Putz-, Gips- und Rabitzarbeiten, einschließlich des Anbringens von Unterkonstruktionen und Putz-

trägern; 
35. Terrazzoarbeiten; 
36. Tiefbauarbeiten; 
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37. Trocken- und Montagebauarbeiten (z. B. Wand- und Deckeneinbau bzw. –verkleidungen, Montage von 
Baufertigteilen) einschließlich des Anbringens von Unterkonstruktionen und Putzträgern; 

38. Verlegen von Bodenbelägen in Verbindung mit anderen baulichen Leistungen; 
39. Vermieten von Baumaschinen mit Bedienungspersonal, wenn die Baumaschinen mit Bedienungspersonal 

zur Erbringung baulicher Leistungen eingesetzt werden; 
40. Wärmedämmverbundsystemarbeiten; 
41. Wasserwerksbauarbeiten, Wasserhaltungsarbeiten, Wasserbauarbeiten (z. B. Wasserstraßenbau, 

Wasserbeckenbau, Schleusenanlagenbau); 
42. Zimmerarbeiten und Holzbauarbeiten, die im Rahmen des Zimmergewerbes ausgeführt werden. 

 
Abschnitt VI 

Betriebe, soweit in ihnen die unter den Abschnitten I bis V genannten Leistungen überwiegend erbracht werden, 
fallen grundsätzlich als Ganzes unter diesen Tarifvertrag. Betrieb im Sinne dieses Tarifvertrages ist auch eine 
selbständige Betriebsabteilung. Als solche gilt auch eine Gesamtheit von Arbeitnehmern, die außerhalb der 
stationären Betriebsstätte eines nicht von den Abschnitten I bis IV erfassten Betriebes baugewerbliche Arbeiten 
ausführt. 
 
Werden in Betrieben des Baugewerbes in selbständigen Abteilungen andere Arbeiten ausgeführt, so werden 
diese Abteilungen dann nicht von diesem Tarifvertrag erfasst, wenn sie von einem spezielleren Tarifvertrag 
erfasst werden. 

 
Abschnitt VII 

Nicht erfasst werden Betriebe: 
 
1. des Betonwaren und Terrazzowaren herstellenden Gewerbes, 
2. des Dachdeckerhandwerks, 
3. des Gerüstbaugewerbes, deren Tätigkeit sich überwiegend auf die gewerbliche Erstellung von Gerüsten 

erstreckt, 
4. des Glaserhandwerks, 
5. des Herd- und Ofensetzerhandwerks, soweit nicht Arbeiten der in Abschnitt IV oder V aufgeführten Art 

ausgeführt werden, 
6. des Maler- und Lackiererhandwerks, soweit nicht Arbeiten der in Abschn. IV oder V aufgeführten Art aus-

geführt werden, 
7. der Naturstein- und Naturwerksteinindustrie, soweit nicht Arbeiten der in Abschn. I bis V aufgeführten Art 

ausgeführt werden, 
8. der Nassbaggerei, die von dem Rahmentarifvertrag des Nassbaggergewerbes erfasst werden, 
9. des Parkettlegerhandwerks, 
10. der Säurebauindustrie, 
11. des Schreinerhandwerks sowie der holzbe- und -verarbeitenden Industrie, soweit nicht Fertigbau-, Dämm-

(Isolier-), Trockenbau- und Montagebauarbeiten oder Zimmerarbeiten ausgeführt werden, 
12. des Klempnerhandwerks, des Gas- und Wasserinstallationsgewerbes, des Elektroinstallationsgewerbes, 

des Zentralheizungsbauer- und Lüftungsbauergewerbes sowie des Klimaanlagenbaues, soweit nicht 
Arbeiten der in Abschn. IV oder V aufgeführten Art ausgeführt werden, 

13. des Steinmetzhandwerks, soweit die in § 1 Nr. 2.1 des Tarifvertrages über eine überbetriebliche Alters- 
und Invalidenbeihilfe im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk vom 1. Dezember 1986 in der Fassung 
vom 28. August 1992 aufgeführten Tätigkeiten überwiegend ausgeübt werden. 

 
(3) Persönlicher Geltungsbereich: Gewerbliche Arbeitnehmer (Arbeiter), die eine nach den Vorschriften des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (SGB VI) versicherungspflichtige Tätig-
keit ausüben. 
 
 

§ 2 
Einstellungsbedingungen 

 
Der Arbeitgeber hat nach § 2 des Nachweisgesetzes die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich festzu-
halten. Dafür ist der im Anhang beigefügte Einstellungsbogen zu verwenden. 
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§ 3 
Arbeitszeit 

 
1. Allgemeine Regelung 
 
1.1 Durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
 
Die durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit im Kalenderjahr beträgt 40 Stunden. 
 
1.2 Tarifliche Arbeitszeit 
In den Monaten Januar bis März und Dezember beträgt die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit ausschließlich 
der Ruhepausen montags bis donnerstags 8 Stunden und freitags 6 Stunden, die wöchentliche Arbeitszeit 
38 Stunden (Winterarbeitszeit). In den Monaten April bis November beträgt die regelmäßige werktägliche Arbeits-
zeit ausschließlich der Ruhepausen montags bis donnerstags 8,5 Stunden und freitags 7 Stunden, die wöchent-
liche Arbeitszeit 41 Stunden (Sommerarbeitszeit). 
 
1.3 Arbeitszeitausgleich innerhalb von zwei Wochen 
 
Die nach betrieblicher Regelung an einzelnen Werktagen ausfallende Arbeitszeit kann durch Verlängerung der 
Arbeitszeit ohne Mehrarbeitszuschlag an anderen Werktagen innerhalb von zwei Kalenderwochen ausgeglichen 
werden (zweiwöchiger Arbeitszeitausgleich). Die Wochenarbeitszeit kann somit nach den betrieblichen Erforder-
nissen und den jahreszeitlichen Lichtverhältnissen im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat oder, 
wenn kein Betriebsrat besteht, im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer auf die Werktage verteilt werden. 
 
1.4 Betriebliche Arbeitszeitverteilung in einem zwölfmonatigem Ausgleichszeitraum 
 
1.41 Durchführung 
 
Durch Betriebsvereinbarung oder, wenn kein Betriebsrat besteht, durch einzelvertragliche Vereinbarung kann für 
einen Zeitraum von zwölf zusammenhängenden Lohnabrechnungszeiträumen (zwölfmonatiger Ausgleichszeit-
raum) eine von der tariflichen Arbeitszeitverteilung abweichende Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 
Werktage ohne Mehrarbeitszuschlag vereinbart werden, wenn gleichzeitig ein Monatslohn nach Nr. 1.42 gezahlt 
wird. Aus dieser Betriebsvereinbarung bzw. der einzelvertraglichen Vereinbarung muss sich ergeben, in welcher 
Form und mit welcher Ankündigungsfrist die jeweilige werktägliche Arbeitszeit festgelegt wird. 
Der Arbeitgeber kann innerhalb von zwölf Kalendermonaten 150 Arbeitsstunden vor- und 30 Arbeitsstunden 
nacharbeiten lassen. Die Lage und die Verteilung dieser Arbeitsstunden im Ausgleichszeitraum ist im Einver-
nehmen mit dem Betriebsrat oder, wenn kein Betriebsrat besteht, im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer fest-
zulegen. 
 
1.42 Monatslohn 
 
Bei betrieblicher Arbeitszeitverteilung wird während des gesamten Ausgleichszeitraumes unabhängig von der 
jeweiligen monatlichen Arbeitszeit in den Monaten April bis November ein Monatslohn in Höhe von 178 Gesamt-
tarifstundenlöhnen und in den Monaten Dezember bis März ein Monatslohn in Höhe von 164 Gesamttarif-
stundenlöhnen gezahlt. 
Der Monatslohn mindert sich um den Gesamttarifstundenlohn für diejenigen Arbeitsstunden, welche infolge von 
Urlaub, Krankheit, Kurzarbeit, Zeiten ohne Entgeltfortzahlung, Zeiten unbezahlter Freistellung und Zeiten unent-
schuldigten Fehlens ausfallen; er mindert sich auch für diejenigen Ausfallstunden außerhalb der 
Schlechtwetterzeit, die infolge zwingender Witterungsgründe ausfallen, soweit kein Ausgleich über das 
Ausgleichskonto erfolgt. Soweit für diese Zeiten eine Vergütung oder Lohnersatzleistung erfolgt, wird diese neben 
dem verminderten Monatslohn ausgezahlt. 
Für die Vergütung von gesetzlichen Wochenfeiertagen und Freistellungstagen nach  § 4 Nrn. 2 und 3 ist die tarif-
liche Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.2 maßgeblich; um diesen Betrag mindert sich der Monatslohn. 
 
1.43 Arbeitszeit- und Entgeltkonto (Ausgleichskonto) 
 
Für jeden Arbeitnehmer wird ein individuelles Ausgleichskonto eingerichtet. Auf diesem Ausgleichskonto ist die 
Differenz zwischen dem Lohn für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und dem nach Nr. 1.42 errechneten 
Monatslohn für jeden Arbeitnehmer gutzuschreiben bzw. zu belasten. Lohn für Leistungslohn-Mehrstunden darf 
nicht einbehalten und gutgeschrieben werden. Die Frage einer Verzinsung des Guthabens ist betrieblich zu 
regeln. 
Das Arbeitszeitguthaben und der dafür einbehaltene Lohn dürfen zu keinem Zeitpunkt 150 Stunden, die Arbeits-
zeitschuld und der dafür bereits gezahlte Lohn dürfen zu keinem Zeitpunkt 30 Stunden überschreiten. Wird ein 
Guthaben für 150 Stunden erreicht, so ist der Lohn für die darüber hinausgehenden Stunden neben dem 
Monatslohn auszuzahlen. 
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Auf dem Ausgleichskonto gutgeschriebener Lohn darf nur zum Ausgleich für den Monatslohn, bei witterungs-
bedingtem Arbeitsausfall, am Ende des Ausgleichszeitraumes nach Maßgabe des folgenden Absatzes, bei 
Ausscheiden des Arbeitnehmers oder im Todesfall ausgezahlt werden. 
Das Ausgleichskonto soll nach zwölf Kalendermonaten ausgeglichen sein. Besteht am Ende des Ausgleichs-
zeitraumes noch ein Guthaben, so sind die dem Guthaben zugrunde liegenden Vorarbeitsstunden und das dafür 
gutgeschriebene Arbeitsentgelt unter Anrechnung auf das zuschlagfreie Vorarbeitsvolumen des neuen Aus-
gleichszeitraumes in diesen zu übertragen. Durch freiwillige Betriebsvereinbarung oder einzelvertragliche Ver-
einbarung kann abweichend vom vorherigen Satz eine Abgeltung des Guthabens am Ende des Ausgleichs-
zeitraumes vereinbart werden; die Rechtsfolgen de § 175 Abs. 5 Satz 3 SGB III sind dabei zu beachten.  
Besteht am Ende des Ausgleichszeitraumes eine Zeitschuld, so ist diese in den nächsten Ausgleichszeitraum zu 
übertragen und in diesem auszugleichen. Bei Ausscheiden des Arbeitnehmers sind etwaige Guthaben oder 
Schulden auszugleichen. 
 
1.44 Absicherung des Ausgleichskontos 
 
Durch den Arbeitgeber ist in geeigneter Weise auf seine Kosten sicherzustellen, dass das Guthaben jederzeit 
bestimmungsgemäß ausgezahlt werden kann, insbesondere durch Bankbürgschaft, Sperrkonto mit treu-
händerischen Pfandrechten oder Hinterlegung bei der Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft. Die 
Absicherung des Guthabens muss, sofern der Betrag nicht nach Abführung von Steuern und Sozialaufwand als 
Nettolohn zurückgestellt wird, den Bruttolohn und 45 v. H. des Bruttolohnes für den Sozialaufwand umfassen. Auf 
Verlangen einer der Bezirks- oder Landesorganisationen der Tarifvertragsparteien ist dieser gegenüber die 
Absicherung des Ausgleichskontos nachzuweisen. Erfolgt dieser Nachweis nicht, so ist das Guthaben an den 
Arbeitnehmer auszuzahlen; die Vereinbarung über die betriebliche Arbeitszeitverteilung tritt zu diesem Zeitpunkt 
außer Kraft. 
 
1.5 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 
 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen werden vom Arbeitgeber im Einvernehmen 
mit dem Betriebsrat festgelegt. 
 
1.6 Nachholen von Ausfallstunden 
 
Durch Witterungseinflüsse ausgefallene Arbeitsstunden können in Betrieben, in denen keine betriebliche Arbeits-
zeitverteilung nach Nr. 1.4 vereinbart wurde, innerhalb der folgenden 24 Werktage im Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat oder, wenn kein Betriebsrat besteht, im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer nachgeholt werden. Für 
jede Nachholstunde ist der Mehrarbeitszuschlag zu zahlen. 
 
1.7 Arbeitsbefreiung am 24. und 31. Dezember 
 
Der 24. und der 31. Dezember sind arbeitsfrei; der Lohnanspruch entfällt. 
 
1.8 Hinzuziehung der Organisationsvertreter 
 
Ist eine Einigung über die Verteilung der Arbeitszeit nach Nr. 1.3 und Nr. 1.4 nicht zu erzielen, so sind die Organi-
sationsvertreter hinzuzuziehen, um eine Einigung herbeizuführen. 
 
2. Wochenarbeitszeit für Maschinen- und Kraftwagenpersonal 
 
Die regelmäßige Arbeitszeit für das Maschinenpersonal darf wöchentlich bis zu vier Stunden, diejenige für Kraft-
wagenfahrer und Beifahrer bis zu fünf Stunden über die nach Nr. 1.2 jeweils maßgebliche wöchentliche Arbeits-
zeit hinaus verlängert werden. Nr. 1.4 gilt entsprechend. Für Kraftwagenfahrer und Beifahrer darf der reine Dienst 
am Steuer acht Stunden täglich nicht überschreiten. Außerdem gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
3. Arbeitszeit in fachfremden Betrieben 
 
Werden Bauarbeiten in einem fachfremden Betrieb, für den eine andere Arbeitszeitregelung als für das Bau-
gewerbe gilt, durchgeführt, so kann die Arbeitszeit der des fachfremden Betriebes angepasst werden. 
 
4. Beginn und Ende der Arbeitszeit an der Arbeitsstelle 
 
Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle, sofern zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine 
andere Vereinbarung getroffen wird. Bei Baustellen von größerer Ausdehnung beginnt und endet die Arbeitszeit 
an der vom Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem Betriebsrat zu bestimmenden Sammelstelle.  
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5. Überstunden (Mehrarbeit), Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit 
 
5.1 Überstunden 
 

Überstunden sind 
 

5.11 bei tariflicher Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.2 die über die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit hinaus 
geleisteten Arbeitsstunden; bei zweiwöchigem Arbeitszeitausgleich nach Nr. 1.3 die über die jeweils ver-
einbarte werktägliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden; 
für das Maschinen- und Kraftwagenpersonal auch diejenigen Arbeitsstunden, um welche die regelmäßige 
Arbeitszeit nach Nr. 2 verlängert wurde; 
 

5.12 bei betrieblicher Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.4 die nach Nr. 1.43 Abs. 1 auf dem Ausgleichskonto 
gutgeschriebenen Arbeitsstunden; dabei bleiben die ersten 150 Überstunden innerhalb von zwölf 
Kalendermonaten zuschlagsfrei; 

 
5.13 bei betrieblicher Arbeitszeitverteilung nach Nr. 1.4 die nach Nr. 1.43 Abs. 2 neben dem Monatslohn zu 

vergütenden Arbeitsstunden; 
 
5.14 ferner die auf dem Ausgleichskonto zu folgenden Zeitpunkten noch bestehenden Guthabenstunden: Ende 

des Ausgleichszeitraumes, soweit die Guthabenstunden nicht nach Nr. 1.43 Abs. 4 in den neuen 
Ausgleichszeitraum übertragen werden, Ausscheiden des Arbeitnehmers aufgrund betriebsbedingter 
Kündigung oder Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses. Soweit bereits ein Zuschlag nach Nr. 5.12 
oder Nr. 5.13 gezahlt wurde, entfällt bei Ausscheiden des Arbeitnehmers oder am Ende des Ausgleichs-
zeitraumes der Zuschlag nach Nr. 5.14. 

 
5.2 Nachtarbeit 
 

Als Nachtarbeit im Sinne der Zuschlagsbestimmungen (Nr. 6) gilt die in der Zeit 
von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr, 
bei Zwei-Schichten-Arbeit die in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, 
bei Drei-Schichten-Arbeit die in der Zeit der Nachtschicht geleistete Arbeit. 
 

5.3 Sonn- und Feiertagsarbeit 
 

Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr geleis-
tete Arbeit. 
 

5.4 Anordnung von Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
 

Bei dringenden betrieblichen Erfordernissen kann Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit im Ein-
vernehmen mit dem Betriebsrat angeordnet werden. Dabei darf die tägliche Arbeitszeit zehn Stunden nicht 
überschreiten, wenn nicht die in § 15 Arbeitszeitgesetz vorgesehene Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
vorliegt. Die vorstehenden Bestimmungen dürfen nicht missbräuchlich ausgenutzt werden. 
 

6. Zuschläge 
 

Für Überstunden (Mehrarbeit), Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit sind die folgenden Zuschläge zu 
zahlen; sie betragen 

 
6.1 für Überstunden  25 v. H.,
6.2 für Nachtarbeit 20 v. H.,
6.3 für Arbeit an Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen,  

sofern diese auf einen Sonntag fallen, 75 v. H.,
 für Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag, ferner am 1. Mai und 1. Weihnachtsfeiertag, 

auch wenn sie auf einen Sonntag fallen, 200 v. H.,
 für Arbeit an allen übrigen gesetzlichen Feiertagen, 

sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen, 200 v. H.
 des Gesamttarifstundenlohnes. 
 

Fallen mehrere Zuschläge an, sind alle Zuschläge nebeneinander zu zahlen. 
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§ 4 
Arbeitsversäumnis und Arbeitsausfall 

 
6. Arbeitsausfall aus Witterungs- oder wirtschaftlichen Gründen 
 
6.1 Wird die Arbeitsleistung entweder aus zwingenden Witterungsgründen oder in der gesetzlichen 

Schlechtwetterzeit aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich, so entfällt der Lohnanspruch. Soweit der 
Lohnausfall in der gesetzlichen Schlechtwetterzeit nicht durch die Auflösung von Arbeitszeitguthaben 
ausgeglichen werden kann, ist der Arbeitgeber verpflichtet, mit der nächsten Lohnabrechnung das Saison-
Kurzarbeitergeld in der gesetzlichen Höhe zu zahlen. 
 
Der Lohnausfall für gesetzliche Wochenfeiertage ist in voller Höhe zu vergüten, wenn die Arbeit an diesen 
Tagen aus zwingenden Witterungsgründen oder in der gesetzlichen Schlechtwetterzeit aus wirt-
schaftlichen Gründen ausgefallen wäre. 

 
6.2 Zwingende Witterungsgründe im Sinne der Nr. 6.1 liegen vor, wenn atmosphärische Einwirkungen (insbe-

sondere Regen, Schnee, Frost) oder deren Folgewirkungen so stark oder so nachhaltig sind, dass trotz 
einfacher Schutzvorkehrungen (insbesondere Tragen von Schutzkleidung, Abdichten der Fenster- und 
Türöffnungen, Abdecken von Baumaterialien und Baugeräten) die Fortführung der Bauarbeiten technisch 
unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar ist oder den Arbeitnehmern nicht zugemutet werden kann. Der 
Arbeitsausfall ist nicht ausschließlich durch zwingende Witterungsgründe verursacht, wenn er durch 
Beachtung der besonderen arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an witterungsabhängige Arbeitsplätze 
auf Baustellen vermieden werden kann. 

 
6.3 Die Arbeitnehmer verbleiben so lange auf der Baustelle, bis aufgrund der voraussichtlichen Wetter-

entwicklung die Entscheidung des Arbeitgebers über die Wiederaufnahme oder die endgültige Einstellung 
der Arbeit getroffen worden ist. Diese Entscheidung ist unter Berücksichtigung der beiderseitigen 
Interessen des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer zu treffen. Die Entscheidung über die endgültige 
Einstellung der Arbeit ist für den gesamten restlichen Arbeitstag bindend. 

 
6.4 In der Schlechtwetterzeit (1. Dezember bis 31. März) entscheidet der Arbeitgeber über die Fortsetzung, 

Einstellung oder Wiederaufnahme der Arbeit nach pflichtgemäßen Ermessen nach Beratung mit dem 
Betriebsrat, wenn die Arbeit aus zwingenden Witterungs- oder aus wirtschaftlichen Gründen ausfällt; 
außerhalb der Schlechtwetterzeit gilt dies nur bei Arbeitsausfall aus zwingenden Witterungsgründen.  

 
 

§ 7 
Fahrtkostenabgeltung, Verpflegungszuschuss und Auslösung 

 
5. Wegekostenerstattung in Berlin  
 

Abweichend von den Nrn. 3.1 und 3.2 gelten im Gebiet des Landes Berlin folgende Regelungen: 
 

Gewerbliche Arbeitnehmer, die in Berliner Baubetrieben beschäftigt sind, haben für jeden Arbeitstag, an 
dem sie weisungsgemäß ihren Arbeitsplatz aufgesucht haben, sofern kein Auslösungsanspruch (doppelte 
Haushaltsführung) besteht, Anspruch auf Wegekostenerstattung; diese beträgt: 

 
5.1 bei Wohnsitz und Einsatz in Berlin 
 
5.11 für gewerbliche Arbeitnehmer, die auf einer Bau- oder Arbeitsstelle außerhalb des Betriebes 

eingesetzt werden 5,40 €
5.12 für gewerbliche Arbeitnehmer, denen die Möglichkeit der kostenlosen Beförderung zur Bau- 

oder Arbeitsstelle mit einem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten, ordnungsgemäßen 
Fahrzeug gegeben wird sowie für Kraftfahrzeugfahrer, die ihre Arbeit am Betriebssitz oder an 
einer sonstigen ständigen Vertretung des Arbeitgebers antreten oder beenden 3,90 €

5.13 für gewerbliche Arbeitnehmer, die ständig am Betriebssitz oder einer sonstigen ständigen 
Vertretung des Arbeitgebers eingesetzt werden 3,90 €

 
5.2 Bei Wohnsitz in Berlin und Einsatz außerhalb Berlins besteht neben dem Anspruch gem. Nrn. 5.11, 5.12 

oder 5.13 Anspruch auf eine zusätzliche Fahrtkostenabgeltung. Diese beträgt 0,27 €/km für jeden 
Entfernungskilometer von der Stadtgrenze bis zur Einsatzstelle. Dabei ist die kürzeste Entfernung 
(Luftlinie) zugrunde zu legen. 

 
5.3 Bei Wohnsitz außerhalb Berlins gelten Nrn. 5.11, 5.12 oder 5.13 entsprechend, wenn der Einsatz im Kreis 

des Wohnsitzes erfolgt. 
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Erfolgt der Einsatz außerhalb des Wohnsitz-Kreises, gilt daneben Nr. 5.2 entsprechend für die Ent-
fernungskilometer (Luftlinie) Kreisgrenze - Einsatzstelle (Baustelle). 

 
5.4 Der arbeitstägliche Anspruch auf die zusätzliche Fahrtkostenabgeltung gem. Nrn. 5.2 und 5.3 ist der Höhe 

nach auf den Betrag für eine Entfernung von 50 km (Stadtgrenze Berlin bzw. Kreisgrenze - Baustelle) 
begrenzt (13,29 €). 

 
5.5 Soweit in der Wegekostenerstattung Fahrtkostenabgeltungen enthalten sind, die versteuert werden 

müssen, hat der Arbeitgeber von der Möglichkeit der Pauschalversteuerung nach § 40 Abs. 2 EStG 
Gebrauch zu machen. Für die Wegekostenerstattung gem. Nrn. 5.11 bis 5.13 ist eine Überwälzung der 
entrichteten Steuer auf den Arbeitnehmer unwirksam; dies gilt auch, soweit eine kostenlose Beförderung 
gem. Nr. 5.12 als Sachbezug zu versteuern ist. 

 
 

§ 8 
Urlaub 

 
1. Urlaubsanspruch und Urlaubsdauer 
 
1.1 Der Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr (Urlaubsjahr) Anspruch auf 30 Arbeitstage bezahlten 

Erholungsurlaub. 
 
1.2 Für Schwerbehinderte im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen erhöht sich der Urlaub um fünf 

Arbeitstage. 
 
1.3 Samstage gelten nicht als Arbeitstage. 
 
1.4 Die Urlaubsdauer richtet sich nach den in Betrieben des Baugewerbes zurückgelegten Beschäftigungs-

tagen. 
 
1.5 Erkrankt der Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen 

Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Urlaub nicht angerechnet. Der Arbeitnehmer hat sich jedoch nach 
terminmäßigem Ablauf seines Urlaubs oder, falls die Krankheit länger dauert, nach deren Beendigung dem 
Betrieb zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Der Antritt des restlichen Urlaubs ist gemäß Nr. 3.1 
festzulegen. 

 
2. Ermittlung der Urlaubsdauer 
 
2.1 Bei Urlaubsantritt sind die dem Arbeitnehmer zustehenden vollen Urlaubstage nach Maßgabe der 

Beschäftigungstage zu ermitteln. 
 
2.2 Der Arbeitnehmer erwirbt nach jeweils 12 – als Schwerbehinderter nach jeweils 10,3 – Beschäftigungs-

tagen Anspruch auf einen Tag Urlaub. 
 
2.3 Beschäftigungstage sind alle Kalendertage des Bestehens von Arbeitsverhältnissen in Betrieben des Bau-

gewerbes während des Urlaubsjahres. Ausgenommen hiervon sind Tage 
- an denen der Arbeitnehmer der Arbeit unentschuldigt ferngeblieben ist, 
- unbezahlten Urlaubs, wenn dieser länger als 14 Kalendertage gedauert hat, 
- für die der arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer weder Arbeitsentgelt noch Krankengeld erhalten hat. 

 
2.4 Volle Beschäftigungsmonate sind zu 30 Beschäftigungstagen zu zählen; die Beschäftigungstage eines 

angefangenen Beschäftigungsmonats sind auszuzählen. 
 
2.5 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die während seiner Dauer zurückgelegten Beschäftigungs-

tage zu ermitteln. 
 
2.6 Die für bereits gewährten Urlaub berücksichtigten Beschäftigungstage sind verbraucht. 
 
2.7 Zum Ende des Urlaubsjahres sind aus den unverbrauchten Beschäftigungstagen die Resturlaubs-

ansprüche zu errechnen; Bruchteile von Urlaubstagen sind auf volle Urlaubstage kaufmännisch zu runden. 
Die Resturlaubsansprüche sind in das folgende Kalenderjahr zu übertragen. 
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3. Urlaubsantritt 
 
3.1 Der Zeitpunkt des Urlaubsantritts ist unter Berücksichtigung der Wünsche des Arbeitnehmers und der 

Bedürfnisse des Betriebes vom Arbeitgeber unter Beachtung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrates 
festzulegen. Bei der Urlaubsgewährung darf keine Teilung des Urlaubs erfolgen, die den Erholungszweck 
gefährdet. 

 
3.2 Nimmt der Arbeitnehmer Urlaub, so ist der aus dem Vorjahr übertragene Resturlaub vor dem im laufenden 

Kalenderjahr erworbenen Urlaub zu gewähren, soweit hierfür eine Urlaubsvergütung nach Nr. 4 erworben 
wurde. 

 
4. Urlaubsvergütung 
 
4.1 Der Arbeitnehmer erhält für den Urlaub gemäß Nr. 1 eine Urlaubsvergütung. 

 
Die Urlaubsvergütung beträgt 14,82 v. H., bei Schwerbehinderten im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen 17,29 v. H. des Bruttolohnes. Die Urlaubsvergütung besteht aus dem Urlaubsentgelt in 
Höhe von 11,4 v. H. - bei Schwerbehinderten in Höhe von 13,3 v. H. - des Bruttolohnes und dem zusätz-
lichen Urlaubsgeld. Das zusätzliche Urlaubsgeld beträgt 30 v. H. des Urlaubsentgelts. Es kann auf betrieb-
lich gewährtes zusätzliches Urlaubsgeld angerechnet werden. Zu der Urlaubsvergütung gehören auch die 
Ausgleichsbeträge gemäß Nr. 5. 

 
4.2 Bruttolohn ist 

a) der für die Berechnung der Lohnsteuer zugrunde zu legende und in die Lohnsteuerkarte oder die 
Lohnsteuerbescheinigung einzutragende Bruttoarbeitslohn einschließlich der Sachbezüge, die nicht 
pauschal nach § 40 EStG versteuert werden, 

b) der nach §§ 40 a, 40 b und 52 Abs. 52 a EStG pauschal zu versteuernde Bruttoarbeitslohn mit 
Ausnahme des Beitrags für die tarifliche Zusatzversorgung der Arbeitnehmer (§ 18 Abs. 2 Satz 2 
und Abs. 3 Satz 2 und § 19 Abs. 1 des Tarifvertrages über das Sozialkassenverfahren im 
Baugewerbe), des Arbeitgeberanteils an der Finanzierung der Tariflichen Zusatzrente (§ 2 Abs. 1 
bis 5 des Tarifvertrages über eine Zusatzrente im Baugewerbe) sowie des Beitrags zu einer 
Gruppen-Unfallversicherung, 

 
Zum Bruttolohn gehören nicht das tarifliche 13. Monatseinkommen oder betriebliche Zahlungen mit 
gleichem Charakter (z. B. Weihnachtsgeld, Jahressonderzahlung), Urlaubsabgeltungen gem. Nr. 6 und 
Abfindungen, die für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden. 
Für Arbeitnehmer, die nicht dem deutschen Lohnsteuerrecht unterliegen, wird der Berechnung der 
Urlaubsvergütung der Lohn einschließlich der Sachbezüge zugrunde gelegt, der nach Satz 1 bei Geltung 
des deutschen Steuerrechts unter Berücksichtigung von Satz 2 den Bruttolohn bildet. 

 
4.3 Die Urlaubsvergütung für teilweise geltend gemachten Urlaub wird berechnet, indem die gemäß Nr. 4.1 

errechnete Urlaubsvergütung durch die Summe der gemäß Nr. 2 ermittelten Urlaubstage geteilt und mit 
der Zahl der beanspruchten Urlaubstage vervielfacht wird. 

 
4.4 Für die Fälligkeit der Urlaubsvergütung gilt § 5 Nr. 7.2 entsprechend. 
 
4.5 Am Ende des Urlaubsjahres sind Restansprüche auf Urlaubsvergütung in das folgende Kalenderjahr zu 

übertragen. 
 
5. Ausgleichsbeträge 
 
5.1 Für jede Ausfallstunde vor dem 1. Januar 2006, für die der Lohnausfall nicht vergütet worden ist, 

höchstens jedoch für insgesamt 1.200 Ausfallstunden im Urlaubsjahr, ist für die durch 
a) unverschuldete Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit bis zu dem Beginn des Bezuges von 

Arbeitslosengeld nach § 125 Abs. 1 SGB III, 
b) Zeiten einer Wehrübung, 
c) witterungsbedingten Arbeitsausfall in der Zeit vom 1. November bis 31. März, 
d) vorübergehenden Arbeitsausfall infolge von Kurzarbeit 
eintretende Verminderung des der Berechnung der Urlaubsvergütung zugrunde liegenden Bruttolohnes 
ein Ausgleich zu zahlen. 

 
5.2 Der Ausgleich wird einschließlich des zusätzlichen Urlaubsgeldes geleistet. Der Ausgleich beträgt für jede 

Ausfallstunde 1,66 €, höchstens jedoch 64,93 € je Kalenderwoche. 
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5.3 Die Bestimmungen der Nrn. 5.1 und 5.2 gelten nicht für Arbeitnehmer, die von einem außerhalb Deutsch-

lands ansässigen Arbeitgeber entsandt worden sind (entsandte Arbeitnehmer). 
 
6. Urlaubsabgeltung 
 
6.1 Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch auf Urlaubsabgeltung in Höhe der Urlaubsvergütung, 

wenn er 
a) länger als drei Monate nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis zu einem von diesem Tarifvertrag 

erfassten Betrieb gestanden hat, ohne arbeitslos zu sein, 
b) länger als drei Monate nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis zu einem von diesem Tarifvertrag 

erfassten Betrieb gestanden hat und berufsunfähig oder auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, 
seinen bisherigen Beruf im Baugewerbe auszuüben, 

c) Altersrente oder Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bezieht,  
d) in ein Angestellten- oder Ausbildungsverhältnis zu einem Betrieb des Baugewerbes überwechselt, 
e) als Gelegenheitsarbeiter, Werkstudent, Praktikant oder in ähnlicher Weise beschäftigt war und das 

Arbeitsverhältnis vor mehr als drei Monaten beendet wurde, 
f) nicht mehr von diesem Tarifvertrag erfasst wird, ohne dass sein Arbeitsverhältnis endet, und er 

nicht innerhalb von drei Monaten erneut von diesem Tarifvertrag erfasst wird. 
 
6.2 Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung richtet sich gegen die Kasse. Dieser Anspruch ist nur zu erfüllen, 

soweit Beiträge für die Urlaubsansprüche des jeweiligen Urlaubsjahres bereits geleistet worden sind oder 
bis zum Ablauf des Kalenderjahres nachentrichtet werden und nicht für die Erstattung von Urlaubs-
vergütungen verwendet worden oder zum Ausgleich für geleistete Erstattung zu verwenden sind. §§ 366, 
367 BGB finden keine Anwendung. In den von Nr. 6.1 Buchst. c) erfassten Fällen ist jedoch abweichend 
von Satz 1 derjenige Arbeitgeber zur Auszahlung der Urlaubsabgeltung verpflichtet, bei dem der Arbeit-
nehmer zuletzt beschäftigt war. 

 
7. Verfall der Urlaubs- und Urlaubsabgeltungsansprüche 
 

Die Urlaubsansprüche und die Urlaubsabgeltungsansprüche gemäß Nr. 6 verfallen mit Ablauf des 
Kalenderjahres, das auf das Jahr der Entstehung der Urlaubsansprüche folgt. § 15 ist ausgeschlossen. 

 
8. Entschädigung 
 

Nach Verfall der Urlaubsansprüche oder Urlaubsabgeltungsansprüche hat der Arbeitnehmer innerhalb 
eines weiteren Kalenderjahres Anspruch auf Entschädigung gegenüber der Kasse in Höhe der Urlaubs-
vergütung, soweit Beiträge für die Urlaubsansprüche des jeweiligen Urlaubsjahres bereits geleistet worden 
sind. Dieser Anspruch besteht auch dann, wenn bis zum Ablauf von vier Kalenderjahren nach dem Verfall 
Beiträge nachentrichtet werden und nicht für die Erstattung von Urlaubsvergütungen bzw. die Zahlung von 
Urlaubsabgeltungen verwendet worden oder zum Ausgleich für geleistete Erstattungen zu verwenden 
sind. §§ 366, 367 BGB finden keine Anwendung. 

 
9. Ansprüche bei Tod des Arbeitnehmers 
 

Bei Tod des Arbeitnehmers gehen dessen Ansprüche auf Urlaubsvergütung, Urlaubsabgeltung oder Ent-
schädigung auf den Erben über; auch der Urlaubsvergütungsanspruch richtet sich gegen die Kasse. 

 
10. Urlaub für volljährige Arbeitnehmer im Auslernjahr 
 
10.1 Bei der Ermittlung der Urlaubsdauer für Arbeitnehmer, die spätestens am 1. Januar des Urlaubsjahres das 

18. Lebensjahr vollendet haben und in diesem Jahr Auszubildende in einem Betrieb des Baugewerbes 
waren, gelten die Tage des Bestehens des Ausbildungsverhältnisses im Urlaubsjahr als Beschäftigungs-
tage. Im Urlaubsjahr während des Ausbildungsverhältnisses entstandener und gewährter Urlaub ist auf die 
Urlaubsdauer anzurechnen. 

 
Bei der Ermittlung der Urlaubsdauer für volljährige Arbeitnehmer im Sinne des Abs. 1, die im Vorjahr aus 
einem Ausbildungsverhältnis zu einem Betrieb des Baugewerbes ausgeschieden sind und deren Arbeits-
verhältnis im Urlaubsjahr bis spätestens zum 1. Juli begründet worden ist, gelten die Tage des Bestehens 
des Ausbildungsverhältnisses im Vorjahr als Beschäftigungstage. Im Vorjahr während des Ausbildungs-
verhältnisses entstandener und gewährter Urlaub ist auf die Urlaubsdauer anzurechnen. 
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10.2 Für die Urlaubstage gemäß Nr. 10.1 bemisst sich das Urlaubsentgelt nach dem durchschnittlichen Arbeits-

verdienst, den der Arbeitnehmer in den letzten 13 Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat. Bei 
Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berechnungszeitraumes oder 
des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Verdienstkürzungen, die im 
Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis 
eintreten, bleiben für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht (§ 11 des Bundesurlaubs-
gesetzes). Für das zusätzliche Urlaubsgeld gelten Nr. 4.1 Abs. 1 Sätze 3 und 4 sowie Abs. 2; im übrigen 
gelten die Nrn. 4 und 5 mit Ausnahme der Nr. 4.4 nicht. 

 
10.3 Am Ende des Urlaubsjahres sind die Resturlaubsansprüche nach Maßgabe der Nr. 2.7 auf das folgende 

Kalenderjahr zu übertragen. Die Vergütung für die Resturlaubsansprüche ist zum Ende des Urlaubsjahres 
nach Maßgabe der Nr. 10.2 zu berechnen und auf das folgende Kalenderjahr zu übertragen. 

 
11. Urlaub für jugendliche Arbeitnehmer 
 
11.1 Der Urlaub von Arbeitnehmern, die am 1. Januar des Urlaubsjahres das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, beträgt 30 Arbeitstage. Für das Urlaubsentgelt und für das zusätzliche Urlaubsgeld gilt 
Nr. 10.2. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
11.2 Am Ende des Urlaubsjahres sind die Resturlaubsansprüche der Arbeitnehmer, die am 1. Januar des 

Folgejahres das 18. Lebensjahr vollendet haben, auf dieses zu übertragen. Die Vergütung für die Rest-
urlaubsansprüche ist zum Ende des Urlaubsjahres nach Maßgabe der Nr. 10.2 zu berechnen und auf das 
folgende Kalenderjahr zu übertragen. 

 
12. Urlaub bei Altersteilzeit 
 
12.1 Der Urlaubsanspruch richtet sich auch während der Altersteilzeit nach den vorstehenden Bestimmungen. 

Sämtlicher dem Arbeitnehmer bis zum Beginn der Altersteilzeit zustehender Urlaub ist vor Eintritt in die 
Altersteilzeit zu gewähren und zu nehmen. Kann der Urlaub aus zwingenden Gründen ganz oder teilweise 
nicht mehr gewährt werden, so ist er abweichend von Nr. 6.1 durch den Arbeitgeber abzugelten. 

 
12.2 Vereinbaren Arbeitnehmer und Arbeitgeber wechselnde Phasen von Monaten der Arbeitsleistung (Arbeits-

phase) und Monaten der Freistellung von der Arbeitsleistung (Freistellungsphase), so gelten für den 
Urlaubsanspruch in der Freistellungsphase folgende Regelungen: 
a) Alle Kalendertage während des Bestehens des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses - auch während 

der Freistellungsphase - gelten als Beschäftigungstage gemäß Nr. 2. 
b) Im ersten Kalendermonat der Freistellungsphase ist die Urlaubsvergütung für den noch nicht ver-

fallenen Urlaubsanspruch aus der Arbeitsphase auszuzahlen. Im letzten Kalendermonat der Frei-
stellungsphase, spätestens in jedem sechsten Kalendermonat der Freistellungsphase 
(Auszahlungsmonat), ist die bis zum Ablauf des fünften Kalendermonats der Freistellungsphase 
erworbene Urlaubsvergütung vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer auszuzahlen. Mit der Auszah-
lung der Urlaubsvergütung gilt der Urlaub als gewährt. Für die im Auszahlungsmonat als gewährt 
geltenden Urlaubstage besteht kein Anspruch auf Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit. 

 
13. Anrechnung von Urlaub entsandter Arbeitnehmer 
 

Urlaubstage und Urlaubsvergütungen, welche ein außerhalb Deutschlands ansässiger Arbeitgeber bereits 
vor der Entsendung für das laufende Kalenderjahr gewährt hat, werden auf die während der Entsendezeit 
bis zum jeweiligen Zeitpunkt der Anrechnung entstandenen Urlaubsansprüche nach Nrn. 1 und 4 ange-
rechnet. Bei dieser Anrechnung bleibt ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vor der Entsendung liegen-
den vollen Beschäftigungsmonat des laufenden Kalenderjahres unberücksichtigt. Von den darüber hinaus 
gewährten Urlaubstagen wird für jeden vollen Beschäftigungsmonat während der Entsendezeit bis zum 
Anrechnungszeitpunkt ein Zwölftel des Jahresurlaubs angerechnet. Urlaubsvergütungen werden ange-
rechnet, soweit sie anteilig für die angerechneten Urlaubstage gezahlt worden sind. 

 
14. Abtretungsverbot 
 

Die Abtretung unmittelbarer Ansprüche der Arbeitnehmer gegen die Kasse ist nur mit Zustimmung der 
Kasse zulässig. 
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15. Urlaubskassen der Bauwirtschaft 
 
15.1 Die als gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien bestehende Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 

der Bauwirtschaft mit Sitz in Wiesbaden (ULAK) hat insbesondere die Aufgabe, die Auszahlung der 
Urlaubsvergütung zu sichern. Für Betriebe mit Sitz im Land Berlin tritt an die Stelle der ULAK die Sozial-
kasse des Berliner Baugewerbes mit Sitz in Berlin (Soka-Berlin). Die Arbeitgeber haben die dazu erforder-
lichen Mittel durch Beiträge aufzubringen. Auf die Beiträge hat die zuständige Urlaubskasse (Kasse) einen 
unmittelbaren Anspruch. Die Höhe der Beiträge, der Beitragseinzug sowie die Leistungen der Kasse 
werden im Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV) geregelt. 

 
15.2 Weist ein außerhalb Deutschlands ansässiger Arbeitgeber nach, dass er für die von ihm in den Geltungs-

bereich dieses Tarifvertrages entsandten Arbeitnehmer auch während der Dauer der Entsendung Beiträge 
zu einer vergleichbaren Urlaubskasse im Staat seines Betriebssitzes entrichtet, und ist für diese Arbeit-
nehmer nicht deutsches Arbeitsrecht anwendbar, so hat die Kasse keinen Anspruch auf Beiträge. 

 
16. Gerichtsstand 
 
16.1 Gerichtsstand für Ansprüche der ULAK gegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie für Ansprüche der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegen die ULAK ist Wiesbaden. 
 
16.2 Gerichtsstand für Ansprüche der ULAK sowie der Soka-Berlin gegen Arbeitgeber mit Betriebssitz in den 

neuen Bundesländern oder im Land Berlin und deren Arbeitnehmer sowie für Ansprüche der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gegen diese Kassen ist Berlin. 

 
17. Sonderregelungen für Bayern 

 
Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten nicht für Arbeitgeber mit Betriebssitz im Gebiet des Frei-
staates Bayern und deren Arbeitnehmer. 

 
 

§ 11 
Besondere Bestimmungen für Werkpoliere, Baumaschinen-Fachmeister und Ofenwärter 

im Feuerungsbau 
 
1. Ruhen der Arbeit und Arbeitsmangel 
 
Falls Werkpolieren, Baumaschinen-Fachmeistern und Ofenwärtern im Feuerungsbau keine oder nicht 
ausreichende Arbeit als Arbeitnehmer ihrer Lohngruppe zugewiesen werden kann, können ihnen andere Arbeiten 
unter Fortzahlung ihres Gesamttarifstundenlohnes übertragen werden. Bei völlig ruhender Arbeit ist der Lohn für 
die erste Woche weiterzuzahlen. Für die weitere Zeit kann der Lohn ohne Rücksicht auf die Kündigungsfrist auf 
7/10 vermindert werden. Wird dem Arbeitnehmer aus vorstehenden Gründen gekündigt, so erhält er während der 
Kündigungsfrist seinen vollen Lohn. 
 
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt nicht für Zeiten, für die Lohnausgleich aufgrund des TV-Lohnausgleich gewährt wird. 
 
 

§ 18 
In-Kraft-Treten und Laufdauer 

 
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. September 2002 in Kraft. Er kann mit einer Frist von sechs Monaten jeweils zum 31. 
Dezember, erstmals zum 31. Dezember 2007, schriftlich gekündigt werden.  
 
Berlin/Frankfurt a. M., den 04.07.2002 / 21.05.2003 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 29.07.2005/19.05.2006 
 
 
 

Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. 
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin 

 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., 

Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin 
 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Olof-Palme-Straße 19, 
60439 Frankfurt am Main 




